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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Usteri.

Freytag, den is Juli 1801. Fünftes Quarta!» Den 21 Mcßidor IX,

V 0 l l z i e h u n g s r a t h.

Beschluß vom 24. Juni.

DcrVollziehungsrath, nach Einsetzung des Gesetzes

vom y. Juni 1801 über die Entrichtung, der dießiähngen
Zchnden, beschließt:

1. Den Verwaltungskammern wird bey ihrer Verant.
ivortlichkeit aufgetragen, alle Zchnden des Staats,
der Klöster, Stifte und anderer Geistlichen, von den

im Gesetz bestimmten verschiedenen Naturprodukten,
durch uypartheyische Männer schätzen zu lassen.

s. Zu dem End wird jede Verwalluugskammcr, so

bald ihr der gegenwärtige Beschluß wird zugekommen
seyn, für jeden Distrikt eine hinlängliche Anzahl
Ecbatzungsmänner bestellen. Diese sollen sachkundige
Männer seyn, und gleich nach ihrer Ernennung,
nach der gewohnten Form in Eid und Pflicht ge.
uommen werden.

z. Die Verwaltungskammer jeden Cantons wird die
Tage bestimmen, an welchen die Zehndschatzungen
vorgenommen werden sollen, den Schatzungsmän-
nern die deßhalb nöthigen Instruktionen ertheilen,
und denselben ein ihrer Mühe angemessenes Taggeld
festsetzen.

4. Jeder Zehndbezirk soll besonders geschäzt und mit
seiner Schätzung in ein Verzeichniß getragen werden.
Nach Beendigung der Schätzungen werden die Zchnd-
schätzet unverzüglich ihre ausgefertigte» Zchndschat-
zungsverzeichnisse der Verwaltungskammer ihres
Cantons einhändigen.

» Jede Verwaltungskammer soll spätestens bis auf den

so. August nächstküiiftlg das Hauptvcrzeichniß von
allen in ihrem Canton gemachten Zehndschatzungen
dem Zmaiizminister einsenden.

7. Wenn die Gesammtheit der Zchndpffichtigen von

einem Zehndbezirk mit einander übereinkommen

sollten < den diesjährigen Zchnden durch Amstämz
wie von Altershcr zu entrichten so werden sie ihre»
Entschluß alsobald der Verwaltungskammer ihres
Cantons schriftlich bekannt machen, welche dann un»

verzüglich die erforderlichen Anstalten für die Ein»

jammlung und Aufbewahrung desselben treffen wird.
8. Da der diesjährige Zchnden nach der Willkür der

Zchndpfllchtigcn entweder in Natura oder in Geld
nach einem Mittclschlag von dem in der ersten Wochx
von St. MartinStag laufenden Preis entrichtet wer»

den kann, so wird die administrative Behörde sedeS

Cantons diesen Mittelschlag für die zchndpflichtigen

Naturprodukten auf die gesetzlich bestimmte Zeit be»

kannl machen, und die Erhebung auf den vorge»

schrieben?» Termin veranstalten.

9. Von dem rohen Ertrag der zu erlebenden Zchnden

soll nur abgezogen werden dürfen, die Schatzungs»
und Erhebimgskvsten; der Ueberrcst soll dann durch»

aus auf keine andere als die gesetzlich vorgeschrie»

bcne Weise verwendet werden.

10. Die Partikular-Zehndbcsttzer, Gemeinden und Stif.
tmigcn, von welcher Art sie seyn mögen, welche nicht
unter dem ersten Artikel begriffen sind, und es für
zuträglich finden, geschworn? Schätzer zu haben»
sollen sich deßhalb an die Verwaltungskammer ihreS
Cantons wenden, die zu diesem Ende entweder die

schon für den Staat beschäftigten Schätzer auch für
die Partikularen anstellen, oder andere eigcnds hierzu
bestimmte Schätzer ernennen und beeidigen wird.

-r. Dieser Veschlust soll gedrukt, öffentlich bekannt

gemacht, und dem Finanzminister zur Vollziehung
mitgetheilt werten.

Folgen die Unterschriften.
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